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1 Hintergrund 

Zum 01. Januar 2024 tritt das Gesetz zur 

Modernisierung des Personengesellschaftsrechts 

(MoPeG, BGBl. 2021 I 3436) in Kraft. Es gilt als 

fundamentale Reform des Gesellschaftsrechts der 

Personengesellschaften.  

Das Gesetz gilt ohne Übergangsregelung auch für 

bestehende Gesellschaften. Nachfolgend stellen wir 

Ihnen die wichtigsten Änderungen dar.  

 

2 Die wichtigsten Änderungen im 

Überblick 

Das Gesetz führt zu folgenden wichtigen 

Änderungen im Recht der GbR: 

• Es wird zukünftig eindeutig zwischen einer 

rechtsfähigen und einer nicht-

rechtsfähigen GbR unterschieden,  

• die GbR kann zukünftig in ein Register 

eingetragen werden, das neu entstehende 

Gesellschaftsregister,  

• eine eingetragene GbR trägt den 

Rechtsformzusatz "eGbR". 

Beachten Sie: Das neue Recht findet auf alle 

Gesellschaften Anwendung, unabhängig davon, ob 

diese zum Zeitpunkt des Inkrafttretens zum 1. Januar 

2024 schon gegründet waren oder nicht. Somit 

unterliegen auch alle bestehenden Gesellschaften 

den Neuregelungen. 

 

3 Rechtsfähigkeit der GbR 

Das BGB regelt nunmehr in § 705 BGB n. F. die 

bereits in der Praxis gelebte Rechtsfähigkeit der GbR 

– das heißt, diese kann Trägerin von Rechten und 

Pflichten im Rechtsverkehr sein (Außen-GbR). 

 

Daraus folgt: 

• Die GbR ist Trägerin von Rechten und 

Pflichten, sie kann z.B. selbst Verträge im 

eigenen Namen abschließen. 

• Das Vermögen der GbR wird der 

Gesellschaft zugeordnet. Das 

Gesamthandsprinzip gilt künftig nicht 

mehr. 

• Die GbR ist im Zivilprozess parteifähig. Sie 

kann in eigenem Namen klagen oder 

verklagt werden. 

• Daneben ist weiterhin die Klage gegen 

einzelne Gesellschafter möglich. 

 

Hinweis: Es bleibt bei der Differenzierung 

Personenhandelsgesellschaft (oHG, KG) zur GbR. D. 

h. die Trennung zwischen kaufmännischen und 

nicht-kaufmännischen Unternehmen bleibt 

erhalten. Auch eine eGbR ist daher nicht verpflichtet 

Handelsbücher zu führen und ihren Gewinn mittels 

einer (Handels-)Bilanz zu ermitteln.  

Ebenso können Gesellschaftsverträge nach wie vor 

formfrei geschlossen werden. 

 

4 Das Gesellschaftsregister 

Eine rechtsfähige (Außen-)GbR kann sich grds. 

freiwillig zu einem neu geschaffenen 

Gesellschaftsregister anmelden und den 

Namenszusatz „eingetragene Gesellschaft 

bürgerlichen Rechts“ oder die Kurzform „eGbR“ 

führen. 

Hinweis: Die Möglichkeit zur Registeranmeldung der 

GbR treten erst zum 1.1.2024 in Kraft. Eine 

Übergangsfrist sieht das MoPeG nicht vor. Die 

Anmeldung erfolgt entsprechend der einer 

Personenhandelsgesellschaft gem. § 12 HGB 

elektronisch durch ein Notariat. Die Löschung der 



 

 

 

 

3  

 

MANDANTEN- INFORMATIONSBRIEF  Änderung des Personengesellschaftsrechts (MoPeG) 

GbR im Register ist nur durch Auflösung und 

Liquidation möglich. 

Muss sich eine GbR in das Gesellschaftsregister 

eintragen lassen? 

Nein, es besteht keine allgemeine Eintragungspflicht 

für die GbR. Auch wenn die Eintragung in das 

Gesellschaftsregister freiwillig ist, wird sich jedoch 

für viele GbR hier ein faktischer Zwang zur 

Eintragung ergeben (siehe unten). 

Hinweis: Die Eintragung einer GbR im 

Gesellschaftsregister verändert ihren Status als 

Kleingewerbe im Übrigen nicht, sie wird dadurch 

nicht zu einem kaufmännischen Handelsgewerbe im 

Sinne des Handelsgesetzbuches (HGB). 

 

Wann besteht eine faktische Eintragungspflicht 

für eine GbR? 

Als Faustformel gilt: Wenn die GbR über Rechte 

verfügen will, für die eine Eintragungspflicht in ein 

öffentliches Register besteht, wird künftig die 

Eintragung im Gesellschaftsregister zwingend 

vorausgesetzt. 

Dies gilt z.B. in folgenden Fällen: 

Immobilien: Im Grundbuch eingetragene GbR 

• Der Erwerb, die Veräußerung oder die 

Verfügung über Grundstücksrechte durch 

eine GbR ist nur wirksam, wenn die 

Eintragung im Grundbuch erfolgt. 

• Ab 1. Januar 2024 können 

Grundstücksrechte im Grundbuch 

allerdings nur noch eingetragen werden, 

wenn die GbR im Gesellschaftsregister 

eingetragen ist. Dies bedeutet: Ohne 

Eintragung im Gesellschaftsregister ist z.B. 

der Eigentumserwerb an einem 

Grundstück nicht mehr möglich. 

• Wichtig: Für eine GbR, die bereits im 

Grundbuch eingetragen ist, besteht 

jedoch keine unmittelbare Pflicht, sich am 

1. Januar 2024 im Gesellschaftsregister 

eintragen zu lassen. Die Eintragung muss 

aber spätestens dann erfolgen, wenn 

eine Veränderung im Grundbuch 

notwendig wird. 

GbR als Gesellschafterin 

• Die GbR kann sich als Gesellschafterin an 

anderen Gesellschaften beteiligen, wie z.B. 

einer OHG, KG, GmbH usw. Neu ist, dass 

eine GbR künftig zwingend im 

Gesellschaftsregister registriert sein muss, 

damit ihre Gesellschafterstellung im 

jeweiligen Register, etwa dem 

Handelsregister, eingetragen werden 

kann.  

• D. h. ab dem 01. Januar 2024 kann eine GbR 

praktisch keine Anteile (mehr) an einer 

anderen Gesellschaft erwerben, ohne 

vorher in das Gesellschaftsregister 

eingetragen worden zu sein.   

• Vorsicht: Gefährlich kann es dann bspw. 

werden, wenn eine GbR 

als Kommanditist an einer KG beteiligt 

werden soll: Ohne Eintragung der 

Kommanditistenstellung in das 

Handelsregister droht die unbeschränkte 

Haftung der Gesellschafter, falls die GbR 

sich nicht im Gesellschaftsregister 

registriert hat. 

 

Gelten diese Regelungen auch für 

Altgesellschaften? 

• Für eine GbR, die vor dem 1. Januar 2024 

gegründet wurde, besteht zunächst keine 

unmittelbare Eintragungspflicht. Erst bei 

einer Veränderung der oben beispielhaft 

genannten Gesellschaftsverhältnisse muss 

die GbR im Gesellschaftsregister 

eingetragen werden, damit die 

Aktualisierung in den anderen Registern 

eingetragen werden kann. 

• Wenn eine bisher nicht eingetragene GbR 

Gesellschafterin einer OHG, KG oder GmbH 

etc. ist, und sich der Gesellschafterbestand 
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der GbR ändert, muss die Änderung im 

Handelsregister der OHG oder KG 

eingetragen werden. Dies ist nur möglich, 

wenn die GbR zuvor im 

Gesellschaftsregister eingetragen worden 

ist. 

• Der Verkauf eines GmbH-Anteils durch eine 

nicht eingetragene GbR kann nicht in die 

Gesellschafterliste, welche im 

Handelsregister hinterlegt ist, eingetragen 

werden. Dasselbe gilt für den Erwerb eines 

GmbH Anteils.  

In der Praxis heißt dies: Die GbR gilt erst 

bzw. so lange als Gesellschafterin der 

GmbH, wenn die Eintragung in die 

Gesellschafterliste erfolgt ist.  

 

Wie erfolgt die Eintragung in das 

Gesellschaftsregister? 

Damit eine GbR in das Gesellschaftsregister 

eingetragen werden kann, muss diese von 

sämtlichen Gesellschaftern notariell angemeldet 

werden. 

Ein schriftlicher Gesellschaftsvertrag ist zwar nicht 

erforderlich, aber empfehlenswert. Der Vertrag 

muss nicht notariell beurkundet werden. 

Hinweis: Es empfiehlt sich, die Anmeldung 

rechtzeitig vorzubereiten, da diese von sämtlichen 

Gesellschaftern zu bewirken ist. Eine Vertretung ist 

zwar möglich, die Vollmacht bedarf aber wiederrum 

der öffentlichen Beglaubigung, muss also vor einen 

Notar erfolgen. 

Beachten Sie: Auch zukünftige Änderungen im 

Gesellschafterbestand, der Vertretungsbefugnis der 

Gesellschafter oder des Sitzes der Gesellschaft 

müssen beim Gesellschaftsregister notariell zur 

Eintragung angemeldet werden. Um die Löschung 

im Gesellschaftsregister herbeizuführen, muss die 

eGbR entweder liquidiert werden oder die eGbR 

wechselt den Status und wird eine oHG, KG oder 

GmbH & Co KG. 

Muss die eGbR Mitteilungen an das 

Transparenzregister geben? 

Ja, mit der Eintragung in das Gesellschaftsregister 

gehen Pflichten nach dem Geldwäschegesetz (GwG) 

einher. Die eingetragene GbR ist daher verpflichtet, 

den bzw. die wirtschaftlichen Berechtigten dem 

Transparenzregister mitzuteilen.  

Für die nicht eingetragene GbR gilt dies nach wie vor 

nicht. 

 

 

Welche Vorteile ergeben sich denn durch eine 

Eintragung in das Gesellschaftsregister für eine 

GbR bzw. deren Gesellschafter? 

Die Eintragung in das Gesellschaftsregister 

erleichtert in erster Linie die Teilnahme der eGbR am 

Geschäftsverkehr, da damit eine Transparenz über 

die Existenz und Identität der eGbR gegeben wird. Es 

kann davon ausgegangen werden, dass gerade bei 

Geschäftspartnern daher zukünftig die eGbR einen 

höheren Vertrauensschutz genießen wird. 

 

Sofern die eGbR als Eigentümerin im Grundbuch 

eingetragen wird, sind die Veränderungen z.B. im 

Gesellschafterbestand nur dem 

Gesellschaftsregister anzuzeigen. Das Grundbuch 

muss nicht berichtigt werden, was Kosten erspart. 

Daneben kann die eGbR einen (Phantasie-)Namen 

führen und entsprechend einer Handelsgesellschaft 

einen Satzungssitz vertraglich vereinbaren. 

 

Ein weiterer Vorteil ist, dass die Gesellschafter z.B. 

eine Einzelvertretungsbefugnis vereinbaren und 

diese im Gesellschaftsregister hinterlegen kann. Bei 

einer nichteingetragenen GbR wäre hierfür immer 

ein gesonderter Nachweis z.B. in Form einer 

Vollmacht der weiteren Gesellschafter notwendig. 
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Auch der Wechsel in eine andere Gesellschaftsform 

wird für die eGbR deutlich vereinfacht: 

• Die eGbR kann z.B. durch einen sog. 

Statuswechsel unkompliziert in die 

Rechtsform einer oHG oder KG wechseln. 

Dabei erfolgt praktisch ein „Umzug“ von 

dem Gesellschaftsregister in das 

Handelsregister. 

• Daneben wird (nur) die eGbR zukünftig 

tauglicher Rechtsträger für Zwecke einer 

Umwandlung nach dem UmwG. Damit 

steht zukünftig bspw. der eGbR die 

Möglichkeit der Gesamtrechtsnachfolge im 

Rahmen einer Verschmelzung, Spaltung 

oder eines Formwechsels (z.B. in die 

Rechtsform einer GmbH) offen. 

 

Hat die Eintragung in das Gesellschaftsregister 

steuerliche Auswirkungen? 

Nein, mit den Änderungen des MoPeG zum 01. 

Januar 2024 sind keine steuerlichen Änderungen 

verbunden. Auch wird das Steuerrecht nicht 

zwischen einer eingetragenen und nicht 

eingetragenen GbR differenzieren.  

 

5 Anpassung Gesellschaftsverträge 

Die Rechtsfähigkeit der GbR wird durch eine 

Annäherung an das Gesellschaftsrecht der 

Personenhandelsgesellschaft begleitet. So richtet 

sich bspw. die Stimmkraft der Gesellschafter bei 

Beschlüssen und der Anteil an Gewinn und Verlust 

nicht mehr nach Köpfen, sondern nach den 

vereinbarten Beteiligungsverhältnissen bzw. Werten 

der Beiträge.  

 

Bei bestehenden Gesellschaften sollte der 

Gesellschaftsvertrag überprüft und gegebenenfalls 

an die neue Rechtslage angepasst werden.  


